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Vereinbarung nach § 115 Abs. 1a Satz 6 SGB XI 
über die Kriterien der Veröffentlichung sowie die Bewertungssystematik der 

Qualitätsprüfungen der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung sowie 
gleichwertiger Prüfergebnisse in der stationären Pflege  

-Pflege-Transparenzvereinbarung stationär (PTVS)- 
vom 17. Dezember 2008 

 

GKV-Spitzenverband1

Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
 

1 Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Pflegkassen nach § 53 SGB XI 
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Vorwort 
 
Durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 28. Mai  2008 wurde § 115 Abs. 1a 
SGB XI eingeführt. Danach stellen die Landesverbände der Pflegekassen sicher, 
dass die Leistungen der Pflegeeinrichtungen sowie deren Qualität für Pflege-
bedürftige und ihre Angehörigen verständlich, übersichtlich und vergleichbar im 
Internet sowie in anderer geeigneter Form veröffentlicht werden. Dabei sind die 
Ergebnisse der Qualitätsprüfungen der Medizinischen Dienste der Krankenversiche-
rung sowie gleichwertige Prüfergebnisse zugrunde zu legen. Der GKV-Spitzen-
verband, die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (im Folgenden „die Ver-
tragsparteien“ genannt) vereinbaren unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes 
des GKV-Spitzenverbandes die Kriterien der Veröffentlichung einschließlich der 
Bewertungssystematik (§ 115 Abs. 1a Satz 6 SGB XI). Dabei wurden die 
maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe 
der pflegebedürftigen und behinderten Menschen, unabhängige Verbraucherorgani-
sationen auf Bundesebene sowie der Verband der privaten Krankenversicherung und 
die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene  beteiligt.  
 
Die Vertragsparteien haben am 17. Dezember 2008 nach Durchführung des 
Beteiligungsverfahrens diese Vereinbarung in dem Wissen geschlossen, dass es 
derzeit keine pflegewissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über valide Indikatoren 
der Ergebnis- und Lebensqualität der pflegerischen Versorgung in Deutschland gibt. 
 Diese Vereinbarung ist deshalb als vorläufig zu betrachten und dient der vom 
Gesetzgeber gewollten schnellen Verbesserung der Transparenz für die Verbraucher 
über die Pflege, soziale Betreuung und Versorgung in Pflegeheimen. Unter den 
Vertragsparteien besteht Einvernehmen, diese Vereinbarung anzupassen, sobald 
pflegewissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über Indikatoren der Ergebnis- und 
Lebensqualität vorliegen. Dabei wird insbesondere das vom BMG und vom BMFSFJ 
geplante „Modellprojekt Messung Ergebnisqualität in der stationären Altenpflege“  zu 
berücksichtigen sein, dessen Ergebnisse Ende 2010 erwartet werden. 
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§ 1
Kriterien und Qualitätsbereiche 

 
(1) Die Kriterien der Veröffentlichung der Leistungen und deren Qualität in 

stationären Pflegeeinrichtungen sind in der Anlage 1 aufgelistet. Nach diesen 
Kriterien erfolgen die Qualitätsprüfungen der Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung nach § 114a SGB XI. 

 
(2) Die Kriterien teilen sich in folgende fünf Qualitätsbereiche auf: 
 

1. Pflege und medizinische Versorgung 
2. Umgang mit demenzkranken Bewohnern 
3. Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung 
4. Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene 
5. Befragung der Bewohner2

§ 2
Auswahl der in die Prüfungen einbezogenen Bewohner 

 
Die in die Prüfung einbezogenen Bewohner der stationären Pflegeeinrichtung 
werden entsprechend der Verteilung der Pflegestufen in der Einrichtung und 
innerhalb der Pflegestufen zufällig ausgewählt. Es werden 10 v. H. der Bewohner, 
jedoch mindestens fünf und höchstens 15 Bewohner in die Prüfung einbezogen. 
 

§ 3
Bewertungssystematik für die Kriterien 

 
(1) Für die Bewertung der in der Anlage 1 aufgeführten Kriterien gelten folgende 

Grundsätze: 
 

- Alle Kriterien werden sowohl einzeln sowie jeweils zusammengefasst in 
einem der Qualitätsbereiche bewertet. 

- Aus allen Bewertungen der Kriterien der Qualitätsbereiche 1 bis 4 wird das 
Gesamtergebnis der Prüfung ermittelt. 

- Dem Gesamtergebnis wird der Vergleichswert im jeweiligen Bundesland 
gegenübergestellt (Landesvergleichswert). Die Veröffentlichung des Lan-
desvergleichswertes erfolgt erst dann, wenn für mindestens 20 v. H. aller 
stationären Pflegeeinrichtungen im Bundesland Ergebnisse der MDK-
Qualitätsprüfungen vorliegen. 

- Die Prüfergebnisse werden mit  Noten (sehr gut bis mangelhaft) benannt. 
 
(2) Einzelheiten der Bewertungssystematik ergeben sich aus Anlage 2 dieser 

Vereinbarung. 

 
2 Da die Verwendung der geschlechtlichen Paarformen die Verständlichkeit und Klarheit der Vereinbarung 
erheblich einschränken würde, wird auf die Nennung beider Formen verzichtet. Die verwendeten Personen-
bezeichnungen gelten deshalb jeweils auch in ihrer weiblichen Form. 
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§ 4
Ausfüllanleitungen für die Prüfer 

 
Bei der Bewertung der Kriterien nach den Vorgaben der Bewertungssystematik legen 
die Prüfer die Ausfüllanleitung der Anlage 3 dieser Vereinbarung zu Grunde. 
 

§ 5
Darstellung der Prüfergebnisse 

 
Die Prüfergebnisse werden bundesweit einheitlich auf zwei Darstellungsebenen 
veröffentlicht. Auf der 1. Darstellungsebene erscheinen die Prüfergebnisse der 
Qualitätsbereiche, das Gesamtergebnis sowie mögliche Ergebnisse gleichwertiger 
Prüfungen. Auf der 2. Darstellungsebene werden die Prüfergebnisse zu den 
einzelnen Bewertungskriterien dargestellt. Weitere Einzelheiten zu den weiteren 
Angaben sowie zu deren Anordnung ergeben sich aus der Anlage 4 dieser 
Vereinbarung. 
 

§ 6
Inkrafttreten und Kündigung 

 
(1) Diese Vereinbarung tritt zum 1. Januar 2009 in Kraft. Sie kann von jeder 

Vertragspartei mit einer Frist von 6 Monaten zum Quartalsende gekündigt 
werden.  

 
(2)  Die gekündigte Vereinbarung gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen 

Vereinbarung weiter. 
 
(3) Die Vertragsparteien können diese Vereinbarung auch im ungekündigten 

Zustand einvernehmlich ändern. 
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
GKV-Spitzenverband, 
Berlin  
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Essen, den  
 

_____________________________  
Verband Deutscher Alten- und   
Behindertenhilfe e. V., Essen    
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Hannover, den  
 

_____________________________ 
 
Arbeitgeber- und BerufsVerband 
Privater Pflege e. V., Hannover3

3 Für den stationären Bereich ist die Eigenschaft des Arbeitgeber- und BerufsVerbandes Privater 
Pflege e. V als eine Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene i.S.v. § 115 
Abs. 1a Satz 6 SGB XI nicht abschließend geklärt. Der Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater 
Pflege e. V wird vorläufig bis zu einer rechtkräftigen Klärung der von einer Vereinigung der Träger der 
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene zu erfüllenden Kriterien in den derzeit vor den Sozialgerichten 
Köln (Az.: S 23 P 181/08) und Frankfurt (Az.: S 9 P 92/08) anhängigen Hauptsacheverfahren als 
Vertragspartner behandelt. 
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
Bundesverband privater Anbieter  
Sozialer Dienste e. V., Berlin   
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
Hauskrankenpflege e. V., Berlin   
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Freiburg, den  
 

_____________________________ 
Deutscher Caritasverband e. V.,  
Freiburg   
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
 
DRK-Generalsekretariat,  
Berlin 
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Frankfurt, den  
 

_____________________________ 
 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden  
in Deutschland e. V., Frankfurt am Main   
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Hannover, den  
 

_____________________________ 
 
Arbeitsgemeinschaft Privater Heime  
und Ambulanter Dienste Bundesverband e. V.,   
Hannover 
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Essen, den  
 

_____________________________ 
 
Bundesverband Ambulanter Dienste  
und Stationärer Einrichtungen e. V.,  
Essen 
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.,  
Berlin    
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-  
verband Gesamtverband e. V., Berlin   
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
 
Diakonisches Werk der EKD e. V., 
Berlin 
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Köln, den  
 

_____________________________  
BKSB – Bundesverband der 
kommunalen Senioren- und  
Behinderteneinrichtungen e. V.,  
Köln4

4 Die Eigenschaft des BKSB – Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrich-
tungen e. V. als eine Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene i. S. v. § 115 
Abs. 1a Satz 6 SGB XI ist nicht abschließend geklärt. Der BKSB wird aufgrund einer einstweiligen 
Anordnung des Sozialgerichts Köln vom 22.09.2008 (Az.: S 23 P 158/08 ER) vorläufig bis zu einer 
rechtskräftigen Entscheidung in dem derzeit vor dem Sozialgericht Köln unter dem Az.: S 23 P 181/08 
anhängigen Hauptsacheverfahren als Vertragspartner behandelt. 
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
DBfK-Bundesverband,5
Berlin   
 

5 Die Eigenschaft des DBfK– Bundesverbandes als Vereinigung der Träger der Pflegeeinrichtungen 
auf Bundesebene i. S. v. § 115 Abs. 1a Satz 6 SGB XI ist nicht abschließend geklärt. Der DBfK wird 
vorläufig bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in dem derzeit vor dem Sozialgericht Frankfurt 
unter dem Az.: S 9 P 92/08 anhängigen Hauptsacheverfahren als Vertragspartner behandelt. 
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Berlin, den  
 

_____________________________ 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, Berlin  
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Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände 

_____________________________ 
 
Deutscher Landkreistag, Berlin 

_____________________________ 
 
Deutscher Städtetag, Köln 

_____________________________ 
 
Deutscher Städte- und Gemeindebund; Berlin 
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Münster, den  
 

_____________________________ 
Bundesarbeitsgemeinschaft der  
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, Münster  
 


